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r n km Stande sind, als ohne welche Legitimation niemand zur Licitation gelassen wird,
darauf ihr Gebott zu thun und sich der plus Lidtante des Zuschlags zu gewärtigen.
Wobey denn dem publico unterhalten bleibt, daß der zu dieser Verpachtung bereits
vorhin angesetzte Termin hiermit aufgehoben wird. 8ign. Bischhausen den iten April
,767. 3 « 2xleinh&gt;aN 6 , vig. CoinmiiT.

4) Nachdem zu anderweiter Verpachtung der herrschaftlichen Mühle zu Libenau tei mi
nus licitationis auf Montag den rztenJttlii dieses Hahrs bey Fürstlicher'Kriegs, und
Dcmainen-Cammer alhier anbcrahmt worden: Als wird solches hierdurch bekannt
gemacht, damit diejenige, welche sothane Mühle von dem darauf folgenden i?ten Augusti
'an in Pacht zu nehmen gedenken, sich in obigem Termin den izten Julii des Vormit
tags auf Fürstlicher Kriegs- und DomamemCammer einfinden, in Ansihung ihres bis
herigen Verhaltens und daß sie Mühlenverständige, auch die Caution zu erlegen vermö
gend seyn, obrigkeitliche hinlängliche Attestata, ohne welche niemand zur Licitation gelas
sen wird, producircn, daraus die conditiones vernehmen, ihr Gebott thun und das wei
tere erwarten mögen. Cassel den 2§ten Martii »767.

Fürsil. Heßifche Kriegs-und Domamen-Lammer daselbst.
5) Nachdem zu anderweiter Verpachtung derer Herrschaftlichen Pertinentien im Amt

Uchte und zwar derer Hofe Saals Ländereyen, Garten, Wiesen und Hof-Garten, auf
Frcytagden 24ten, derer vormahligen Klamprmgschcn nunc Herrschaft! Ländereyen,
Mchn,Gatten aber Sonnabends den rnen April schierkünstig anberaumet worden; so
wird solches hierdurch zu jedermans Wissenschaft bekannt gemachet, damit der oder Die#
Mgmdie von solcher HerrschaA Ländereyen, Wiesen, Garten, Schäferey, auch Fisch-
Teichen Gebäuden und Kirch mständen, ein oder das andere in Pacht zu nehmen gewillet
sind, an besagten Tagen den 24. und 2zten April Vormittages um 9 UhraufFürstl.
Amtsstube zur Uchte sich einfinden, ihr Gebott thun, und das weitere demnächst gewär-
ligen können Rinteln den goren Martii 1767.

Ex Commifjione ^ürstl, Heßrscher Ktiecje* Ul/d Domaittett'Eammer.
Kulenkamp.

6) Es wiü Christian Vogts Ehefrau, ilwe zu Vollmarshausen unter dem Dorffe gelegene
Mühle, welche aus einem Mahiamd schlag - Gang bestehet, auf instehende Ostern
verpachten und können die Conditiones bey ihr an besagtemOrthe vernommen werden.

III. Edictal-Citation.

Nachdem der hiesige Herrschaftliche Bürger und Schumacher Andreas Runge, ohngeach-
tet derer ihm, aus inständiges Bitten, vielfältig gestatteten Fristen, seine Gläubigere den
nochnicht befriediget, und dieselben nunmehro auf der Sachen Beendigung dringen, dem
Befinden nach aber dessen Güter und Haabseligkeiten zu Bezahlung aller und jeder
Creditoren nicht anreichend seynd, mithin zum förmlichen Concurs gediehen; als wer
den alle und jede, welche an des besagten Andreas Runge und dessen Ehefrau Gütern
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